
Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 1 _100-2018

Bebauungsplan Nr. 1 "Zum Feldrain" im OT Thalheim

Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zum Entwurf

7. vereinfachte Änderung in einem Teilbereich

Übersichtsblatt für die Beschlussfassung durch den Stadtrat

Stellungnahme wurde:

lfd. Behörde, Träger öffentlicher Belange Datum berück- teilweise zur nicht

Nr. Stellungnahme sichtigt berück- Kenntnis berück-

Entwurf sichtigt genom- sichtigt

men

1 Gemeinde Muldestausee keine Stellungn.

2 Stadt Sandersdorf-Brehna keine Stellungn.

3 Stadt Raguhn-Jeßnitz keine Stellungn.

4 Stadt Zörbig 07.03.2018 x

5 Stadtverwaltung Delitzsch 21.02.2018 x

6 Gemeindeverwaltung Löbnitz 09.03.2018 x

7 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie keine Stellungn.

8 Landesamt für Geologie und Bergwesen 27.02.2018 x

9 Landesamt für Vermessung und Geoinformation 06.03.2018 x

10 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 09.03.2018 x

11 Landesverwaltungsamt, Fachreferate keine Stellungn.

12 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   04.04.2018 x x

13 Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld- 26.02.2018 x x

14 Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH 06.03.2018 x x

15 Abwasserzweckverband Westliche Mulde 15.03.2018 x x

16 MIDEWA, Niederlassung Muldeaue-Flämig 14.03.2018 x

17 MITNETZ Strom 27.02.2018 x x

18 GDMcom 12.03.2018 x x

19 MITNETZ GAS 07.03.2018 x

20 Telekom Deutschland GmbH 22.02.2018 x x

21 Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld 19.02.2018 x x

Stellungnahme wurde:

lfd. Beteiligung der Öffentlichkeit Datum berück- teilweise zur nicht

Nr. Stellungnahme sichtigt berück- Kenntnis berück-

Entwurf sichtigt genom- sichtigt

men

keine
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7. vereinfachte Änderung in einem Teilbereich  

   

 

 

 

Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

4                                                                  Seite  1/1 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Stadt Zörbig gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Stadt Delitzsch gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinde Löbnitz gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus der Stellungnahme des LAGB, Bereich Bergbau gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 
 

1 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme des LAGB, Bereich Geologie gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

2 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Aus der Stellungnahme des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation gehen 
keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
 
zu 2 
Die ergänzenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen jedoch 
lediglich die Umsetzung der Planung und sind für den Regelungsgehalt des 
Bebauungsplans bzw. dessen Änderung nicht relevant.  
Mit Bezug auf die Umsetzung von Vorhaben wird jedoch unter Pkt. 6.5 in die Begründung 
zur Satzungsfassung ein allgemeiner Hinweis auf Grenzeinrichtungen sowie eine 
Beachtung der Gesetzlichkeiten ergänzt. 
 
 

1 

2 



Bebauungsplan Nr. 1 "Zum Feldrain" im OT Thalheim der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 2_100-2018 
7. vereinfachte Änderung in einem Teilbereich  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich ausschließlich auf die 
Umsetzung von Vorhaben und ist für die Regelungen des Bebauungsplans nicht relevant. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

3 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende 7. vereinfachte Änderung nicht 
raumbedeutsam und eine landesplanerische Abstimmung daher nicht erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Mit Rechtskraft der Planung wird die Verwaltung beauftragt, das Ministerium 
entsprechend zu informieren. 
 
 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Die landesplanerische Feststellung wird in die Begründung übernommen. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

2 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

12                                                             Seite     1/3 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.1  
Aus der Stellungnahme zum Abfallrecht gehen keine Bedenken oder Einwände hervor.  
 
Die unter 1. bis 7. gegebenen Hinweise beziehen sich auf die bei Umsetzung der Planung 
zu beachtenden Gesetzlichkeiten und sind nicht Gegenstand der Regelungen im 
Bebauungsplan. 
 
Mit Bezug auf die Umsetzung von Vorhaben werden sie jedoch vorsorglich unter Pkt. 6.5 
in der Begründung zur Satzungsfassung als sonstige Hinweise ergänzt. 
 

1.1 



Bebauungsplan Nr. 1 "Zum Feldrain" im OT Thalheim der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 2_100-2018 
7. vereinfachte Änderung in einem Teilbereich  

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

12                                                             Seite     2/3 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                         x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
zu 1.2 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich des Wasserrechts werden 
keine Bedenken oder Einwände geäußert. 
 
Die allgemeinen Hinweise zu den Grundwasserverhältnissen und zur Entsorgung von 
Niederschlagswasser werden in der Begründung zur Satzungsfassung unter Pkt. 6.3 - 
Erschließung - bzw. 6.5 - Sonstige Hinweise - ergänzt. 
 
 
zu 1.3 
Die Stellungnahme des AZV liegt vor. [siehe Abwägungsbogen Nr. 15] 
 
zu 1.4 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zum Bodenschutz werden keine 
Bedenken oder Einwände geäußert. 
 
In der Begründung zur Satzungsfassung wird unter Pkt. 6.5 ergänzend darauf verwiesen, 
dass keine schädlichen Bodenveränderungen registriert sind und wie im Falle 
organoleptischer Auffälligkeiten zu verfahren ist. 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
1.4 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
1.5  
Die allgemeinen Hinweise werden unter Pkt. 6.5 in der Begründung zur Satzungsfassung 
auch in Verbindung mit den Ausführungen zum Abfallrecht zu den Gesetzlichkeiten 
ergänzt. 
 
 
zu 2 
Seitens des Brand- und Katastrophenschutzes werden keine Bedenken oder Einwände 
geäußert. 
 
Der Hinweis auf nicht auszuschließende Kampfmittelfunde wird in der Begründung unter 
Punkt 6.5 vorsorglich ergänzt. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 
 
Die gegebenen allgemeinen Hinweise werden in die Begründung zur Satzungsfassung 
übernommen. Dies erfolgt ergänzend auch zur Information auf die Sachverhalte, die 
ausschließlich die Umsetzung der Planung betreffen. 
 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

1.5 
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Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme der obersten 
Landesentwicklungsbehörde liegt vor. [siehe Abwägungsbogen Nr. 10] 
 
Es handelt sich nicht um eine raumbedeutsame Planung, eine landesplanerische 
Abstimmung ist daher nicht erforderlich. 
 
 
zu 2 
Die Ausführungen zu den in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung werden zur 
Kenntnis genommen. Sie sind bereits in der Begründung unter Pkt. 4.1 angeführt. 

1 

2 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 3 
Aus der Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg gehen keine Bedenken oder Einwände hervor.  
 
zu 4 
Der aktuelle Stand zum Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans wird in die 
Satzungsfassung übernommen. 
 
 
 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
 
Der Stand der Planung wird in der Begründung aktualisiert. 
 
 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Den Hinweisen der Stadtwerke auf das bestehende Leitungsnetz wird gefolgt. 
 
zu 1 
In der Begründung zur Satzungsfassung wird unter Pkt. 6.3 auf den Verlauf von Trassen 
der Stadtwerke einschließlich Hausanschlüssen östlich des Reudener Weges sowie 
nördlich angrenzend verwiesen.  
 
Aufgrund ihrer Lage im Randbereich der 7. Änderung und mit Bezug auf die zeitnah 
vorgesehene Umsetzung der Vorhaben werden die Leitungen auch nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen. 
 
Die Hinweise zur Umsetzung der Planung werden in der Begründung vorsorglich ergänzt. 
 
zu 2 
Sowohl die MITNETZ-STROM [lfd. Nr. 17 der Abwägungsbögen] als auch die MITNETZ 
GAS [lfd. Nr. 19 der Abwägungsbögen] wurden im Verfahren beteiligt. 
 

1 

2 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 3 
Der Hinweis betrifft nicht mehr das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans. In der 
Begründung wird jedoch auf mögliche Änderungen im Bestand verwiesen. 
 
Darüber hinaus gehen aus der Stellungnahme keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Den Hinweisen der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH wird gefolgt. Der übergebene 
Anlagenbestand wird nachrichtlich in die Satzungsfassung übernommen. 
 
Eine Änderung der Festsetzungen ergibt sich daraus nicht. 
 
 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

3 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme des AZV gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
Die Leitungen verlaufen außerhalb des Änderungsbereichs im Reudener Weg. 
Aufgrund ihrer Lage im Randbereich der 7. Änderung und mit Bezug auf die Umsetzung 
der Vorhaben werden die Leitungen auch nachrichtlich in die Planzeichnung 
übernommen. 
 
Die Ausführungen werden in der Begründung unter Pkt. 6.3 ergänzt. 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Den Hinweisen des AZV wird gefolgt. Der übergebene Anlagenbestand wird nachrichtlich 
in die Satzungsfassung übernommen. 
 
 
 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der MIDEWA GmbH gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
 
Die im Lageplan dargestellte Überlandleitung verläuft mit einigem Abstand außerhalb des 
Änderungsbereiches und ist damit für die Planung nicht relevant. 
 
 
Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH [lfd. Nr. 14 der Abwägungsbögen] wurden im 
Verfahren beteiligt. 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
Dem Hinweis auf das bestehende Leitungsnetz wird gefolgt. 
 
zu 1 
In der Begründung zur Satzungsfassung wird unter Pkt. 6.3 auf den Verlauf von 
Energieversorgungsanlagen (Niederspannung und Straßenbeleuchtung) östlich des 
Reudener Weges verwiesen.  
 
Aufgrund ihrer Lage im Randbereich der 7. Änderung und mit Bezug auf die zeitnah 
vorgesehene Umsetzung der Vorhaben werden die Leitungen auch nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen. 
 
Änderungen der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche ergeben sich daraus 
nicht. 
 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
zu 2 
Auf einzuhaltende Schutzstreifen wird in der Begründung hingewiesen. 
 

1 

2 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 3 
Auf einzuhaltende Schutzstreifen und Beachtung des Leitungsbestandes wird in der 
Begründung hingewiesen. 
 
zu 4 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich 
ausschließlich auf die Umsetzung der Planung und nicht auf den Regelungsgehalt des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Dem Hinweis auf die Energieversorgungsanlagen wird gefolgt. Der übergebene 
Anlagenbestand wird nachrichtlich in die Satzungsfassung übernommen und auf die 
Einschränkungen verwiesen. 
 
Eine Änderung der Festsetzungsinhalte ergibt sich daraus nicht. 
 
 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der GDMcom gehen keine grundsätzlichen Bedenken oder 
Einwände zur Planänderung hervor. 
 
Die Hinweise 1. bis 3. auf die Umsetzung der Planung werden aufgrund der besonderen 
Betroffenheit des Änderungsbereiches durch seine Lage im Schutzbereich der Anlagen 
sowohl in die Planzeichnung als auch in die Begründung übernommen.  

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
Die Hinweise zur Umsetzung der Planung werden in die Satzungsfassung übernommen. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
Aus der Stellungnahme der MITNETZ GAS mbH gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
Aus der Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
Dem Hinweis auf das bestehende Leitungsnetz wird gefolgt. 
 
zu 1 
Dem der Stellungnahme angefügten Lageplan ist zu entnehmen, dass das Kabel östlich 
des Reudener Weges innerhalb des Änderungsbereiches verläuft.  
 
Das Kabel wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen und in der Begründung 
auf seine Lage verwiesen.  
Die Leitung verläuft in der Baufläche jedoch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche (Baugrenze). Sie endet im Bereich der Wendeanlage. 
 
zu 2 
Da es sich bei der bestehenden Leitung offensichtlich bereits um den 
Grundstücksanschluss handelt, sind die Hinweise für die Planänderung nicht relevant. 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 3 
In der Begründung zur Satzungsfassung wird ein allgemeiner Hinweis auf Beachtung der 
Kabelschutzanweisungen im Rahmen der Bauausführung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 
 
Dem Hinweis auf die Anlagen der Deutschen Telekom wird gefolgt, die übergebene 
Leitung in die Satzungsfassung übernommen und allgemein auf deren Beachtung 
verwiesen. 
 
Eine Änderung der Festsetzungsinhalte ergibt sich daraus nicht. 
 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 1 
Aus der Stellungnahme der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke gehen keine prinzipiellen 
Bedenken oder Einwände hervor. 
 
zu 2 
Da eine Änderung der öffentlichen Verkehrsfläche/Wendeeinrichtung nicht Gegenstand 
der vorliegenden 7. Änderung des Bebauungsplans ist, sind die Hinweise auf die 
Hausmüllentsorgung für die Planinhalte nicht relevant. Das öffentliche Straßennetz ist 
zunächst innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche (hier Flurstück 368 – Reudener 
Weg) ausgebaut. Für die Ausrundung der Wendeanlage wurde zudem 
festsetzungsgemäß anteilig das private Flurstück 128 der Flur 1 im Änderungsbereich in 
Anspruch genommen. Diese Fläche ist ggf. durch ergänzende privatrechtliche 
Regelungen auch künftig für die Erschließung zu sichern. 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis auf die Hausmüllentsorgung und die Wendeanlage wird in der Begründung 
ergänzt. Ein weiteres Änderungserfordernis ergibt sich daraus nicht. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             


